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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §37;

BDG 1979 §105 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Wie das Beweisverfahren im AVG ist auch jenes im Disziplinarverfahren unter anderem vom Grundsatz der materiellen

Wahrheit, dass die Behörde den wirklichen, entscheidungserheblichen Sachverhalt festzustellen hat, getragen. Im

Disziplinarverfahren gibt es - wie im Strafprozess - keine formelle Beweislast der Parteien. Eine Schuldvermutung

besteht im Disziplinarrecht nicht. Kann dem Beamten die schuldhafte Begehung einer Dienstp?ichtverletzung nicht

nachgewiesen werden, so ist er - nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" - nicht zu bestrafen (vgl. § 118 Abs. 1 Z. 2 BDG

1979; sowie Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten, zweite Au?age 1996, Seite 361). Bis zum

gesetzlichen Nachweis der Schuld des einer Dienstp?ichtverletzung verdächtigen Beamten gilt - auch im

Disziplinarverfahren - die Unschuldsvermutung (vgl. das hg. Erkenntnis vom 30. April 1987, Zl. 86/09/0134, VwSlg.

12461 A/1987).
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